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Technologieoffenheit, Flexibilität und Praxistauglichkeit sind entscheidend
Bundestag: Gebäudemodernisierungsgesetz soll Gebäudeenergiegesetz ablösen - Weiterbetrieb von Gas- und Ölheizungen nach 2030 wird erlaubt

DBU/Berlin – Die Bundestags-
fraktionen von CDU/CSU und 
SPD haben kürzlich Eckpunkte 
für ein neues Gebäudemoderni-
sierungsgesetz (GMG) vorgestellt. 
Konkret geht es um die Themen 
Gebäudebestand, Förderung, Um-
setzung der EU-Gebäudeeffizi-
enzrichtlinie, Vereinfachung der 
Wärmeplanung und Fernwärme/ 
Nahwärme. Mit dem GMG soll 
insbesondere das „Heizungsge-
setz“ der Ampel-Vorgänger abge-
schafft werden. 

Damit ist umgangssprachlich 
die Novelle des Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG) der Ampelkoaliti-
on gemeint, mit der 2023 vor allem 
die §§ 71 -71p GEG neu eingefügt 
sowie § 72 GEG geändert wurde. 
Das GEG selbst ist bereits 2020 von 
der damaligen Großen Koalition 
beschlossen worden, um die natio-
nalen Klimaschutzziele im Gebäu-
desektor zu erreichen. Ferner sind 
im GEG das Energieeinspargesetz, 
die Energieeinsparverordnung 
und das Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz aufgegangen.

Zum Verständnis der mit dem 
GMG verfolgten Zielsetzung ist 
zunächst ein Blick auf die derzeit 
geltenden Regelungen des GEG 
(„Heizungsgesetz“) zu werfen. 
Das „Heizungsgesetz“ hat seiner-
zeit Schlagzeilen gemacht, weil 
ab dem 1. Januar 2024 Heizungen 
von Neubauten in Neubaugebie-
ten zu mindestens 65 Prozent mit 
erneuerbaren Energien betrieben 
werden müssen (§ 71 Abs. 1 S. 
1 GEG), wobei zum Beispiel die 
Wärme von Wärmepumpen und 
Fernwärme bereits jetzt als erneu-
erbar gilt (gesetzliche Fiktion gem. 
§ 71 Abs. 3 GEG). Auch in Be-
standsgebäuden müssen nach dem 
GEG neue Heizungen mit mindes-
tens 65 Prozent erneuerbaren En-
ergien betrieben werden, entweder 
nach verbindlichem Beschluss zur 
Ausweisung von Wärmenetz- und 
Wasserstoffnetzgebieten durch den 
kommunalen Gemeinderat oder 
aber spätestens ab Mitte 2026 in 
Kommunen mit mehr als 100.000 
Einwohnern sowie ab Mitte 2028 
in Kommunen mit weniger als 
100.000 Einwohnern (§ 71 Abs. 8 
GEG). 

Niedrigtemperatur- und 
Brennwertheizkessel sind erlaubt

Vor allem aber wurde in § 72 
GEG ein Betriebsverbot für be-
stimmte Heizkessel geregelt: Da-
nach dürfen Eigentümer von Ge-
bäuden ihre Heizkessel, die mit 
einem flüssigen oder gasförmigen 
Brennstoff beschickt werden und 
vor dem 1. Januar 1991 eingebaut 
oder aufgestellt worden sind, nicht 
mehr betreiben. Wurden solche 
Heizkessel ab dem 1. Januar 1991 
eingebaut oder aufgestellt, dür-
fen sie nach dem Ablauf von 30 
Jahren nach Einbau oder Aufstel-

lung nicht mehr betrieben wer-
den, heißt es in § 72 Abs. 1 GEG. 
Dieses Verbot gilt allerdings nicht 
für Niedertemperatur-Heizkessel 
und Brennwertkessel, heizungs-
technische Anlagen, deren Nenn-
leistung weniger als vier Kilowatt 
oder mehr als 400 Kilowatt beträgt 
sowie heizungstechnische Anlagen 
mit Gas-, Biomasse- oder Flüssig-
brennstofffeuerung als 
Bestandteil einer Wärme-
pumpen-Hybridheizung 
oder einer Solarthermie-
Hybridheizung, soweit 
diese nicht mit fossilen 
Brennstoffen betrieben 
werden. In jedem Fall aber 
dürfen Heizkessel ab dem 
Jahr 2045 nicht mehr mit 
fossilen Brennstoffen be-
trieben werden (§ 72 Abs. 4 GEG). 

Eine Ausnahme gilt bei einem 
Wohngebäude mit nicht mehr als 
zwei Wohnungen, wenn der Ei-
gentümer dort am 1. Februar 2002 
selbst gewohnt hat. Dann ist das 
Betriebsverbot für Heizkessel und 
Ölheizungen erst innerhalb von 
zwei Jahren nach einem Eigentü-
merwechsel nach dem 1. Febru-
ar 2002 zu beachten. Aber auch 
dann gilt, dass Heizkessel ab dem 
Jahr 2045 nicht mehr mit fossilen 
Brennstoffen betrieben werden 
dürfen (§ 73 Abs. 3 GEG).

§§ 71 ff. des aktuell noch gel-
tenden GEG regeln bestimmte 
Anforderungen an eine Heizungs-
anlage, Regelungen zur Gebäu-

deautomation sowie die Anfor-
derungen bei Anschluss an ein 
Wärmenetz sowie die Pflichten für 
Wärmenetzbetreiber sowie die An-
forderungen an die Nutzung einer 
Wärmepumpe und einer Stromdi-
rektheizung, ferner die Anforde-
rungen an eine solarthermische 
Anlage, an Biomasse und Wasser-
stoff, an eine Heizungsanlage zur 

Nutzung fester Biomas-
se, an eine Wärmepum-
pen- oder eine Solar-
thermie-Hybridheizung 
sowie Übergangsfristen. 
§ 71o GEG enthält Rege-
lungen zum Schutz von 
Mietern.

Das Eckpunktepapier 
zum GMG sieht nun vor, 

die §§ 71 – 71p GEG zu streichen. 
Ferner soll die pauschale Vorgabe 
von mindestens 65 Prozent er-
neuerbarer Energien bei der Wär-
meversorgung für alle Neu- und 
Bestandsbauten entfallen, ebenso 
wie die Betriebsverbote für die 
genannten Heizungsarten. Statt-
dessen soll das GMG technologie-
offen, flexibler, praxistauglicher 
und einfacher werden. Die Klima-
ziele sollen dadurch eingehalten 
werden, dass neue Heizungen in 
Zukunft überwiegend CO2-frei be-
trieben werden.

 Eine Regelung, die den Ausbau 
oder Wechsel bestehender funk-
tionierender Heizungssysteme 
verpflichtend macht, ist nicht vor-
gesehen. Vielmehr soll die Ent-

scheidung über die künftige Hei-
zungsart bei den Eigentümern 
liegen, die sich bereits heute schon 
überwiegend für eine Wärmepum-
pe oder Fernwärme entscheiden.

 Aber auch Gas- und Ölhei-
zungen sollen weiterhin einge-
baut werden dürfen, wenn diese 
ab dem 1. Januar 2029 einen zu-
nehmenden Anteil CO2-neutraler 
Brennstoffe nutzen. Dafür wollen 
die Koalitionäre eine sogenann-
te „Bio-Treppe“ einführen, nach 
der ein zunehmender Anteil an 
klimafreundlichen Brennstoffen 
wie Biomethan und synthetischer 
Treibstoff zu nutzen ist. Ab 2029 
muss dieser Anteil bei mindestens 
10 Prozent liegen und bis 2044 an-
steigen. Es ist angedacht, dass der 
CO2-Preis für diesen klimafreund-
lichen Brennstoffanteil entfällt, 
sodass entsprechende Liefertarife 
günstiger werden. 

Mieterschutz vor überhöhten 
Nebenkosten geplant

Ferner stellt das Eckpunktepa-
pier fest – ohne genauer darauf 
einzugehen –, dass es einer Rege-
lung zum Schutz der Mieter vor 
überhöhten Nebenkosten durch 
den Neueinbau unwirtschaftlicher 
Heizungsanlagen bedarf. 

Mit einer moderaten Grüngas-
quote sowie einer Grünheizölquo-
te setzt das GMG zusätzlich bei 
dem Inverkehrbringen von Erd-
gas und Heizöl an. Dazu soll das 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie bis zum Sommer 

2026 Eckpunkte zur konkreten 
Umsetzung vorstellen. Die Vorga-
ben der neuen EU-Gebäudeeffizi-
enzrichtlinie (EPBD) sollen unter 
Ausschöpfung von Spielräumen bei 
der Umsetzung in nationales Recht 
umgesetzt werden. Zudem ist ange-
dacht, die Wärmeplanung und die 
Datenverarbeitung für kleine Kom-
munen unter 15.000 Einwohnern 
zu vereinfachen. 

Letztlich wollen die Koaliti-
onäre den Aus- und Umbau der 
Wärmenetze vorantreiben. Für die 
Umsetzung des GMG ist vorge-
sehen, dass die Bundesregierung 
bis Ostern dieses Jahres einen 
Gesetzesentwurf im Kabinett be-
schließt, mit dem sich der Bundes-
tag im Frühjahr befassen wird. Das 

GMG soll vor dem 1. Juli 2026 in 
Kraft treten.

In Zeiten überbordender Büro-
kratie und immer weitreichenderer 
und kleinteiligerer Regelungen, die 
das Bauen gerade im Wohngebäu-
debereich immer teurer werden 
lassen (Stichwort: Gebäudetyp E), 
ist eine Verschlankung von Rege-
lungen grundsätzlich zu begrüßen. 
Allerdings trägt der Gebäude-Sek-
tor zu etwa 30 Prozent der CO2-
Emissionen in Deutschland bei. 
Auch wenn der mündige Bürger 
größtmögliche Entscheidungsfrei-
heit haben soll, ist doch fraglich, 
ob die Möglichkeit, neue Gas- und 
Ölheizungen einbauen zu dürfen, 
der richtige Weg ist zur Klimaneu-
tralität, die auf EU-Ebene verbind-
lich vorgegeben wird.

Heizkosten für Gas und Öl 
verteuern sich stufenweise

 Zudem betrifft das bisherige 
Betriebsverbot nur besonders in-
effiziente Anlagen und sieht weit-
reichende Ausnahmen für Eigentü-
mer vor. Auch sind Beimischungen 
synthetischer Kraftstoffe teurer als 
fossile und der Konflikt im Iran 
verteuert aktuell Gas und Öl, so-
dass die Heizkosten (stufenweise) 
steigen werden. Das trifft dann 
auch Mieter, die gar keine Ent-
scheidungsfreiheit haben, für wel-
che Heizungsart sich der Vermieter 
entscheidet. Sollte das GMG wie 
vorgesehen in Kraft treten, würde 
zumindest vorläufig Klarheit über 
die künftigen Rahmenbedingungen 
entstehen, was insbesondere für 
Handwerk und Hersteller von Be-
deutung sein dürfte. Insofern bleibt 
zu hoffen, dass sich die Erwartung 
der Koalition, dass Eigentümer sich 
auch weiterhin vermehrt für Wär-
mepumpen und Fernwärme ent-
scheiden, erfüllt.
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DBU/Karlsruhe – Mieter dürfen 
ihre Wohnung nicht mit Gewinn 
untervermieten. Das hat jetzt 
der Bundesgerichtshof (BGH) in 
Karlsruhe entschieden. Wer das 
trotzdem tut, müsse mit einer 
Kündigung des Vermieters rech-
nen. Grundlage der Entscheidung 
ist der Fall eines Mieters in Berlin, 
der von einem Untervermieter  mit 
962 Euro gut das Doppelte der von 
ihm in seinem Hauptvertrag ver-
einbarten  Kaltmiete von 460 Euro 
für seine 60-Quadratmeter-Woh-
nung verlangt hatte. 

Ein Mieter darf laut Gericht mit 
der Untervermietung seiner Miet-
wohnung keinen Gewinn erzielen, 
der über seine eigenen Aufwen-
dungen hinausgeht. Das gelte nicht 
als berechtigtes Interesse. Das be-
rechtigte Interesse eines Mieters 
an einer Untervermietung sei, die 

wohnungsbezogenen Aufwen-
dungen zu decken, so der BGH. 

Dabei ist der Fall des Berliner 
Mieters, der argumentierte, er 
habe die Wohnung dem Untermie-

ter voll ausgestattet überlassen und 
dafür einen Aufschlag eingerech-
net, alles andere als ein Einzelfall.

 Nach Schätzungen des Ver-
bands Berlin-Brandenburgischer 

Wer mit Gewinn untervermietet, darf gekündigt werden
Bundesgerichtshof lässt nur Deckung von Aufwendungen zu – Wohnungsunternehmer begrüßen Urteil

Etwa 15 Prozent der Untervermietungen in Berlin sind laut Eigentümerverband BBU illegal.

Wohnungsunternehmen (BBU) 
werden in der Hauptstadt etwa 15 
Prozent sämtlicher Wohnungsbe-
stände der Mitglieder von Mietern 
illegal untervermietet. Auch seien 
die meisten der auf einschlägigen 
Internetportalen zur Unterver-
mietung angebotenen Wohnungen 
deutlich teurer als in den ur-
sprünglichen Neuvertragsmieten 
zuvor festgelegt worden waren. 

Der BBU begrüßt die Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs des-
halb ausdrücklich. Das Urteil setze 
ein wichtiges Signal für die Klar-
heit und Integrität des Mietrechts, 
indem es für gewerbliche oder 
spekulative Nutzungsmodelle von 
Wohnraum unmissverständliche 
Grenzen zieht und die Zweckbe-
stimmung des Paragraphen 553 
BGB (Gebrauchsüberlassung an 
Dritte) bestätigt. � jz

Installateure tauschen im Keller eines Einfamilienhauses einen konventionellen Heizkessel aus und bauen dafür eine neue Wärmepunpe ein.� Foto: ZVHSK
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